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Privatentnahme bei selbständiger Erwerbstätigkeit  /   
Earn-Out – Möglichkeiten und Gefahren 
 
Das erste Halbjahr 2011 ist bereits vorbei und die Geschäftsabschlüsse 2010 sollten alle schon erstellt sein. 

Die Planungen für die kommenden Geschäftsjahre können nun folgen. Allenfalls ist das Thema der 

Nachfolgeregelung in naher Zukunft beabsichtigt? Diesbezüglich gibt es wichtige Punkte, welche zu 

beachten sind. Sei es den Firmenwert durch Entnahme von Liegenschaften leichter/preiswerter zu machen 

oder den Verkaufspreis zukunftsgerichtet zu definieren.  

 

Themen welche nachstehend behandelt werden und wir Ihnen mit unserer Erfahrung gerne näher bringen 

und Sie in der Umsetzung gerne unterstützen. 

 

Privatentnahme bei selbständiger Tätigkeit 
 

Ausgangslage 
Die Überführung von Geschäftsvermögen in das Privatvermögen stellt eine steuerbegründende Privatentnahme dar. 
Durch eine vorgängige Strukturierung der Privatentnahme können sowohl der Zeitpunkt der Besteuerung, als auch 
die Steuerlast teilweise beeinflusst werden. 
 
Privatentnahme bei allg. Geschäftsvermögen  
Zum allgemeinen Geschäftsvermögen gehören alle Vermögenswerte, die für Geschäftszwecke erworben wurden und 
dem Geschäft dauernd mittel- oder unmittelbar dienen. Bei der Qualifikation wird hauptsächlich auf die 
Zweckbestimmung der Vermögenswerte im Betrieb, die Behandlung in der Buchhaltung und die entsprechende 
Willensäusserung einer selbständig erwerbstätigen Person abgestellt. Überführt diese durch ausdrückliche Erklärung 
oder durch Entfernen aus der Buchhaltung einen Teil oder das gesamte Geschäftsvermögen dauernd in ihre private 
Nutzung, wird von einer Privatentnahme ausgegangen. 
 
Privatentnahme bei Liegenschaften 
Bei vollständig geschäftlich genutzten Liegenschaften gelten die vorgenannten allgemeinen Grundsätze zur 
Privatentnahme. Bei gemischt genutzten Liegenschaften wird die Präponderanz-methode angewendet: Danach wird 
die Liegenschaft demjenigen Vermögen (Geschäfts oder Privatvermögen) zugeordnet, dessen Nutzung überwiegt. 
Sobald der Privatanteil an einem Grundstück des geschäftlichen Anlagevermögens auf über 50% ausgedehnt wird, 
findet grundsätzlich sofort eine steuerbegründende Privatentnahme statt. 
 
Steuerfolgen 
Durch die Privatentnahme werden die stillen Reserven auf dem Geschäftsvermögen der bisher potentiellen 
Besteuerung entzogen und die steuerpflichtige Person erzielt einen steuersystematischen Kapitalgewinn. Der 
Kapitalgewinn entspricht der Differenz zwischen Buch und Verkehrswert des Vermögenswerts und wird als 
Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit auf sämtlichen Ebenen (Bund, Kanton und Gemeinde) ordentlich 
besteuert. Auf dem steuerbaren Einkommen sind ebenfalls die Sozialabzüge (AHV/IV/EO/ALV) geschuldet. Eine 
Privatentnahme kann somit zu einer massiven Steuerbelastung führen. 
 

Aufschub- und Planungsmöglichkeiten 
Mit der Unternehmenssteuerreform II wurde per 1. Januar 2011 eine Aufschubmöglichkeit für die Besteuerung des 
Wertzuwachsgewinns auf Liegenschaften, die aus dem Anlagevermögen des Geschäftsvermögens in das 
Privatvermögen überführt werden, eingeführt. Anlässlich der Privatentnahme wird auf Antrag der steuerpflichtigen 
Person nur die Differenz zwischen Anlagekosten und massgebendem Einkommenssteuerwert besteuert. Die 
Besteuerung der stillen Reserven als Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird erst beim Verkauf der 
Liegenschaft vorgenommen. Jede Wertveränderung der Liegenschaft während der Aufschubphase beeinflusst die 
Steuerlast. Die Steuerlast kann verringert werden, wenn die Liegenschaft im Zusammenhang mit der definitiven 
Geschäftsaufgabe verkauft wird und von der separaten Besteuerung von Liquidations-gewinnen profitiert werden 
kann. 
 
Empfehlung 
Selbständig Erwerbstätige, welche beabsichtigen, Teile des Geschäftsvermögens in das Privatvermögen zu 
überführen oder ihren Geschäftsbetrieb ganz aufzugeben, sollten die Steuerfolgen vorgängig durch einen 
Steuerspezialisten 
abklären und strukturieren lassen, sowie allenfalls einen Steueraufschub beantragen 
 
 
 



   
 
 
 
 
Earn-Out – Möglichkeiten und Gefahren 
 
Ausgangslage  
Bei Teil- oder Vollverkäufen von Unternehmen stellt sich regelmässig die Frage nach der Bestimmung des "fairen" 
Kaufpreises. Dabei sind sich die Parteien häufig über eine Grundvergütung einig, können sich jedoch über den 
Betrag für die Abgeltung des zukünftigen Potentials des Unternehmens nicht einigen. Um diese Hürde zu 
überwinden, kann zusätzlich zur Grundvergütung ein sogenannter Earn-Out eingesetzt werden. Danach wird der 
Kaufpreis abhängig vom zukünftigen Erfolg des Unternehmens (i.d.R. Gewinn vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen, sog. EBITDA), gestützt auf eine im Voraus definierte Formel, bemessen.  
 
Möglichkeiten  
Earn-Out Klauseln reflektieren ein hohes Mass an Fairness, da sie den zukünftigen Erfolg zwischen den Parteien 
aufteilen, bei Misserfolg jedoch den Käufer vor weiteren Zahlungsverpflichtungen schützen. Um diesen Charakter zu 
wahren, sollten Ober- und Untergrenzen für den Earn-Out festgelegt werden. Negative Earn-Outs (Rückzahlung von 
bereits erhaltenem Kaufpreis bei Misserfolg) sind zu vermeiden.  
 

Gefahren  
Werden Aktien oder Stammanteile von Privatpersonen an Gesellschaften verkauft, können falsch umgesetzte Earn-
Out Klauseln den steuerfreien Kapitalgewinn des Veräusserers gefährden. Dies gilt regelmässig dann, wenn für die 
Earn-Out Zahlungen nicht ausschliesslich nach dem Verkauf der Gesellschaft erwirtschaftete Mittel verwendet 
werden.  
Verfügt die Gesellschaft im Zeitpunkt ihres Verkaufs über nicht betriebsnotwendige, ausschüttbare Mittel, und werden 
diese Mittel innerhalb von fünf Jahren nach dem Verkauf dazu verwendet, eine Earn-Out Klausel zu finanzieren, 
erfüllt dies den Tatbestand der indirekten Teilliquidation. Im Umfang dieser Zahlungen realisiert der Verkäufer 
(Privatperson) anstelle eines steuerfreien Kapitalgewinns einen steuerbaren Kapitalertrag.  
 
Hält der Verkäufer (Privatperson) an der Käufergesellschaft zudem weiterhin eine Beteiligung von mindestens 50%, 
so ist das Vorliegen einer sogenannten Transponierung zu prüfen. Die Steuerfolgen für den Verkäufer sind dieselben, 
wie bei der indirekten Teilliquidation. Im Rahmen der schädlichen Handlungen, welche innerhalb der Sperrfrist von 
fünf Jahren zu vermeiden sind, ist auch dem neu geschaffenen Instrument der Reserve aus Kapitaleinlage 
Beachtung zu schenken. Eine direkte oder indirekte Umwandlung von freien Reserven in Reserven aus 
Kapitaleinlage kann den Tatbestand der indirekten Teilliquidation oder der Transponierung erfüllen.  
 
Empfehlung  
Trotz der hier kurz beleuchteten Fallstricke sind Earn-Out Klauseln unverzichtbare Instrumente moderner 
Vertragsverhandlungen. Die negativen Steuerfolgen können durch die vorgängige Einreichung von Steuerrulings 
vermieden werden. Nicht gerult werden kann jedoch das Vorliegen von nicht betriebsnotwendigen, ausschüttbaren 
Reserven. Zu dieser Frage äussern sich die Steuerbehörden in aller Regel nicht im Voraus, sondern behalten sich 
deren Beurteilung für den Zeitpunkt einer späteren Ausschüttung vor. Wie aufgezeigt, hängen die Steuerfolgen für 
die veräussernde Person bei Unternehmensverkäufen massgeblich vom Verhalten der Käuferschaft ab. Die 
entsprechenden Klauseln sind deshalb nicht bloss in den Aktienkaufvertrag sondern insbesondere auch in den 
regelmässig abzuschliessenden Aktionärbindungsvertrag aufzunehmen und bedürfen einer frühzeitigen und 
umsichtigen Beratung 
 
Die Partner der Tre Innova AG können Sie in bei der steuerlich privilegierten Entnahme von Liegenschaften aber 
auch bei der Ausgestaltung von Earn-Out Vertragen unterstützen und stehen für Fragen oder Auskünfte gerne zur 
Verfügung: 
 

    


